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Rundschreiben Nr. 404/2014 

 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu bestimmten Fragen der Op-
tion SGB II am 7. Oktober 2014 
 
Bezug: Unser Rundschreiben Nr. 026/2014 vom 17. Januar 2014 
 
 

Kurzfassung: 
Das Bundesverfassungsgericht hat angekündigt, sein Urteil in den kommunalen Ver-
fassungsbeschwerden zu bestimmten Fragen der Option SGB II am 7. Oktober 2014 
zu verkünden. 

 
In den beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) anhängigen kommunalen Verfas-
sungsbeschwerden von 15 Landkreisen und einer Stadt geht es um die Beschrän-
kung des Optionskontingents, das Zwei-Drittel-Quorum für den Kreistagsbeschluss 
der Antragsteller und die Prüfbefugnisse des Bundes bei den Optionskommunen. 
 
Das BVerfG hat zur Urteilsverkündung am 7. Oktober 2014 geladen. Die Beschwer-
deführer werden dabei durch ihren Prozessbevollmächtigten Prof. Dr. Henneke ver-
treten werden. Der Deutsche Landkreistag (DLT) wird ebenfalls teilnehmen.  
 
Der DLT wird im Umfeld der Urteilsverkündung pressemäßig reagieren und die Pres-
semitteilung zeitgleich den Pressestellen der beschwerdeführenden Landkreise und 
den Landesverbänden zur Verfügung stellen.  
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